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Die Lehrer sorgen für genügende Lüftung der Lokale. Ton
Übelständen in Bezug auf Heizung und Yentilationseinrichtungen
haben sie sofort dem Vorsteher zu Händen der Verwaltungskom-
mission Anzeige zu machen.

Wenn im Sommer im Laufe des Vormittags die Temperatur
in den Schulzimmern auf 27 °C. (21 bis 22 °R.) steigt und über

Mittag anhält, so dürfen an der Primarschule Klassenspaziergänge
an Stelle des Unterrichts treten.

Die Lehrer sollen ein wachsames Auge auf epidemische
Kinderkrankheiten halten und ihre Wahrnehmungen, wenn immer nötig,
dem Bezirksphysikat mitteilen. Kinder, die an Scharlach gelitten
haben, dürfen nur auf ärztliches Zeugnis hin wieder in die Schule

aufgenommen werden.
Im übrigen gelten die sanitätspolizeilichen Vorschriften.
Der Besuch der Eisbahnen ist der Schuljugend nur von 10 bis

12 Uhr vormittags und von 1 Uhr mittags bis zu einbrechender
Dunkelheit gestattet.

Der Besuch des Eisfeldes bei abendlicher Beleuchtung ist
Schülern nur dann erlaubt, wenn sie unter elterlicher Begleitung
erscheinen.

Alle9 Rauchen ist Schülern strengstens untersagt, ebenso aller
Wirtshausbesuch ohne elterliche Begleitung.

Urteile unserer Fachmänner.

Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege. Zugleich Korre¬

spondenzblatt für örtliche Gesundheitsbehörden. Von der
Gesellschaft der Arzte des Kantons Zürich dem Schweizervolk
gewidmet. Redaktion : Custer, praktischer Arzt und Docent am
eidg. Polytechnikum. Abonnementspreis Fr. 4. —

Wer vom Grundsatze ausgeht : Es ist besser, Krankheiten
verhüten, als dieselben heilen, findet in dem vorliegenden Blatt hierzu
die beste Anleitung, indem dasselbe nach jeder Richtung der
Gesundheitspflege: Volksernährung, Wohnung etc., den Leser belehrt.
Auch die Schulgesundheitspflege findet darin die gebührende
Berücksichtigung. Da die Gesundheit bekanntlich das köstlichste Gut
ist, gehört ein solches Blatt zu denjenigen, welche am ersten
gelesen werden sollten. Es finden sich darin auch viele Angaben, die
der Lehrer im Unterricht verwerten kann. E. Lüthi.
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